
2. die Länderraumordnung;
3. das Recht der Gefahrenabwehr;
4. die Einrichtung von selbständigen Trägern der Landesver

waltung;
5. die Errichtung der Gerichtsbezirke;
6. die Errichtung der Träger der Kommunalautonomie und das 

Kommunalrecht;
7. den Natur- und Landschaftsschutz;
8. das Bauordnungsrecht;
9. die Errichtung von Universitäten und Fachhochschulen;

10. das Archiv- und Bibliothekswesen in den Ländern und die 
Kulturförderung;

11. die Denkmalpflege in den Ländern;
12. die Schmalspur- und die Seilbahnen;
13. das Forst- und Jagdwesen und die Binnenfischerei;
14. die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Hausmüll 

und Bauschutt;
15. das Markt- und Messewesen.

Artikel 98

(1) Gesetzesvorlagen zu einem Volksentscheid werden durch 
Volksbegehren beim Präsidenten der Republik eingebracht. 
Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter und mit Gründen 
versehener Gesetzentwurf zugrunde liegen. Im Entwurf sind 
neun Vertrauensleute zu benennen. Der Volksentscheid ist her
beizuführen, wenn das Begehren von 750 000 stimmberechtig
ten Bürgern gestellt wird.

(2) Ein Volksentscheid über den Staatshaushalt findet nicht 
statt.

(3) Der Präsident legt den Entwurf unverzüglich der Regierung 
vor. Hat er Zweifel an der Zulässigkeit des Volksbegehrens, so 
beantragt er innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichts; die Vertrauensleute sind am Verfahren zu 
beteiligen.

(4) Der Ministerpräsident unterbreitet das Volksbegehren zu
gleich mit einer Stellungnahme der Regierung binnen eines 
Monats der Volkskammer. Die Vertrauensleute sind zu den Bera-
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